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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1975

Norm

EheG §49 A1f

Rechtssatz

Das Installieren einer Abhöranlage in den vom Beklagten Ehegatten bewohnten Räumen ohne dessen Wissen und

Einverständnis stellt eine schwere Eheverfehlung dar.
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